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Bekanntmachung zur Wahl einer Schiedsperson 

 

Frau Sibel Toraman wurde vom Rat der Stadt Kamp-Lintfort für die Dauer von 5 Jahren als 

stellvertretende Schiedsfrau gewählt. 

Das Amtsgericht Rheinberg hat gemäß § 4 des Gesetzes über das Schiedsamt in den Gemeinden des 

Landes Nordrhein-Westfalen (SchAG NRW) die Wahl bestätigt und Frau Toraman gemäß § 5 des 

Gesetzes vereidigt. 

 

Kamp-Lintfort, 22. Februar 2021 

 

Stadt Kamp-Lintfort 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Prof. Dr. Landscheidt 
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Sparkasse Duisburg, Regionaldirektion Kamp-Lintfort 
Aufgebote von Sparkassenbüchern 
 
 
„Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3202519447 der Sparkasse Duisburg, Rechts-
nachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-

gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

 

Duisburg, den 16. Februar 2021 

 

 
Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3202657320 der Sparkasse Duisburg, Rechts-
nachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-

gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

 

Duisburg, den 18. Februar 2021 

 

 
 
 
 

Sparkasse Duisburg 

Der Vorstand“ 
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